Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

Ergänzung der

Richtlinien

der Gemeinde Nordheim

zur Förderung der Vereine

vom 21.05.2010
Der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2010
die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde vom 23. April 1990 wie folgt ergänzt:

1.
In Abschnitt II wird folgende Ziff. 4.3 angefügt:
Für ihre bis zu 18 Jahre alten Mitglieder erhalten die Vereine, die in den Hallen Sport treiben, einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 9,-- € jährlich pro jugendlichem Vereinsmitglied zur Förderung des Jugendsports.

2.
Diese Ergänzung tritt rückwirkend zum 1.1.2010 in Kraft.

Nordheim, den 21. Mai 2010

Schiek

Bürgermeister

